
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2007/1/24 2003/13/0118
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.2007

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §30 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Die Befreiungsbestimmung des § 30 Abs. 2 Z 1 EStG 1988 erfordert, dass die Wohnung "seit der Anscha;ung" und

mindestens "seit zwei Jahren durchgehend" als Hauptwohnsitz gedient hat. Diesem Erfordernis wird dadurch

Rechnung getragen, dass die Wohnung unmittelbar vor der Veräußerung oder jedenfalls vor der unmittelbaren

Vorbereitung der Veräußerung dem Abgabep?ichtigen noch immer als Hauptwohnsitz gedient hat. Sonst hätte die

Wohnung nicht "seit mindestens zwei Jahren", sondern "mindestens für zwei Jahre" oder "in einem Zeitraum von

mindestens zwei Jahren" als Hauptwohnsitz gedient (vgl zu einer insoweit vergleichbaren Formulierung in § 10 Abs. 1

KStG 1966 das hg. Erkenntnis vom 13. September 2006, 2002/13/0129).
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